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Diskussion 

Sigrid Graumann 

Weibliche Selbstbestimmung und die Angebote der 
Fortpflanzungsmedizin 

Feministische Positionen in der biopolitischen Diskussion 

In der Debatte über die Reform des§ 218 in der ersten Hälfte der neunziger Jahre 
waren die Fronten noch klar: Auf der einen Seite stand die Frauenbewegung mit der 
Forderung, dass Frauen das Recht zugestanden werden muss, selbstbestimmt über 
die Fortsetzung oder den Abbruch einer Schwangerschaft zu entscheiden, auf der 
anderen stand die Lebensschutzbewegung mit der Forderung, dass der Gesetzgeber 
die Tötung „unschuldiger ungeborener Kinder" mit allen Mitteln zu verhindern habe. 
Der Konflikt endete im Mai 1995 durch die Verabschiedung der neuen Schwanger­
schaftsabbruchregelung im Bundestag mit einem Kompromiss: Der Abbruch einer 
unerwünschten Schwangerschaft ist seitdem im ersten Schwangerschaftsdrittel 
„rechtswidrig, aber straffrei" .1l 
Mittlerweile werden unter dem Stichwort „Lebensschutz" die neuen Entwicklungen 
in der Biomedizin, wie die Präimplantationsdiagnostik und die embryonale Stamm­
zellforschung, kontrovers diskutiert. In der Presse wird immer wieder süffisant 
darauf hingewiesen, dass sich in diesem Streit Feministinnen plötzlich zusammen mit 
Lebensschützern auf der Seite der Kritiker wiederfinden (vgl. Potthast 2001). Dazu 
kommt, dass teilweise in der Debatte die Ansicht vertreten wird, wer die „Selektion" 
und den „Verbrauch" von Embryonen ablehnt, würde in die „Abtreibungsfalle" lau­
fen. Die Tatsache, dass der Schwangerschaftsabbruch gesellschaftlich toleriert werde, 
im Labor gezeugte Embryonen aber streng geschützt seinen, zeuge von einer morali­
schen Doppelbödigkeit. Ergo müssten alle, die an dem Recht der Frau auf eine selbst­
bestimmte Entscheidung über Fortsetzung oder Abbruch einer unerwünschten 
Schwangerschaft festhalten wollen, auch einer anderweitigen „Nutzung" von 
Embryonen zustimmen (vgl. Glotz 2001, Merkel 2001). 
Allerdings lauert von der anderen Seite die Gefahr, dass Fraueninteressen für die Legi­
timation von Forschungsinteressen funktionalisiert werden. Alles, was derzeit auf 
dem fortpflanzungsmedizinischen Markt zu haben ist, diene der Förderung der 
Selbstbestimmung der Frau. In einem derart „verminten Gelände" sieht sich die femi­
nistische Kritik mit besonderen Herausforderungen konfrontiert. 

Von der kompromisslosen Ablehnung zur kritischen Nutzung 
der Gen- und Reprotechniken 

In'den achtziger Jahren war die kompromisslose Ablehnung der Gen- und Repro­
techniken zumindest im deutschsprachigen Raum die dominante Position in der 131 



Frauenbewegung.2l Die Medikalisierung und Technisierung von Fruchtbarkeit, 
Schwangerschaft und Geburt wurde als Entmachtung von Frauen interpretiert. 
Frauen wurden als kollektive Opfer einer patriarchalen Unte:cdrückungstechnologie 
gesehen, der es feministischen Widerstand entgegenzusetzen galt.3l 
Die „Schlüsseltechniken", wie die Pränataldiagnostik (die genetische Diagnostik des 
Ungeborenen während der Schwangerschaft) und die In-vitro-Fertilisation (die 
künstliche Zeugung im Labor), gegen die sich die Frauenbewegung damals wandte, 
sind inzwischen gesellschaftlich etabliert. Neue Techniken wie die Präimplantations­
diagnostik (die genetische Selektion von im Labor gezeugten Embryonen) und das 
Klonen von Menschen (die Herstellung genetisch identischer Individuen) stehen vor 
der Tür. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass diese in absehbarer Zeit ebenfalls zur 
gesellschaftlichen Normalität gehören werden. Allerdings kann das, was gesellschaft­
liche Normalität ist, für die feministische Reflexion nicht normativ bindend sein. 
Schließlich ist die kritische Reflexion der gesellschaftlichen Praxis für die Frauenbe­
wegung aus dem emanzipatorischen Interesse heraus unerlässlich. 

Mittlerweile werden auch in der deutschen Debatte Stimmen laut, die die Erweiterung 
von Entscheidungs- und Handlungsoptionen durch die Gen- und Reprotechniken als 
Beitrag zur Befreiung der Frau von den „natürlichen" Zwän!;?ien der Fortpflanzung 
verstehen. Entsprechende Positionen werden vor allem von Arzten im Namen von 
Frauen, vereinzelt aber auch von Feministinnen vertreten (vgl. Frommel 2001). 
Zumindest in den Kreisen der Frauenbewegung, die in der Praxis mit den neuen 
Techniken zu tun haben, überwiegen aber nach wie vor die kritischen Stimmen auf 
Grund der psychosozialen und soziokulturellen Folgen der biomedizinischen 
Angebote.4l 
Die ursprüngliche Frage in der feministischen Diskussion war, welche Auswirkungen 
die Techniken auf das Leben und die Selbstbestimmung von Frauen haben. Diese 
Frage hat sich keineswegs dadurch erübrigt, dass Frauen „massenhaft" zu Nutzerin­
nen der Pränataldiagnostik und der In-vitro-Fertilisation geworden sind. Es ist 
dadurch lediglich komplizierter geworden, eine angemessene Antwort zu finden. 
Es mag in vielen Fällen zutreffen, dass Frauen informiert, freiwillig und damit selbst­
bestimmt die Pränataldiagnostik und die In-vitro-Fertilisation in Anspruch nehmen. 
Möglicherweise wird das auch bei der Präimplantationsdiagnostik so sein, sofern sie 
in der Praxis etabliert wird. Vielleicht stimmt es sogar für manche Frauen, dass sie sich 
selbstbestimmt als Eizellspenderinnen oder als Leihmütter zur Verfügung stellen wol­
len. Es ist allerdings festzuhalten, dass sie dies nicht in einem gesellschaftlichen 
Vakuum tun. Viele Frauen sind in ihrem Handeln und Entscheiden weiterhin unge­
rechten familiären, gesellschaftlichen und ökonomischen Bedingungen ausgesetzt. 
Alleine neue biomedizinische Handlungsoptionen ändern daran nichts. 
Darüber hinaus sehen sich Frauen heute im Zusammenhang mit den neuen Hand­
lungsmöglichkeiten einem zunehmenden Perfektionsdruck ausgesetzt, was ihre 
Familienplanung angeht. Ein Kind zum falschen Zeitpunkt oder gar ein behindertes 
Kind kann zum Armuts- und Karriererisiko werden. Für solche gesellschaftlich 
bedingten Probleme scheinen Pränataldiagnostik und In-vitro-Fertilisation individu­
elle, medizinisch-technische Lösungen bereitzustellen (vgl. Schindele 2001). 
Die geringen Erfolgsraten der In-vitro-Fertilisation stehen allerdings der planmäßigen 
Realisierung des Kinderwunsches entgegen, weil die überwiegende Mehrzahl der 
betroffenen Frauen trotz wiederholter IVF-Behandlungen kinderlos bleibt. Die 
Chance, durch eine IVF-Behandlung tatsächlich ein Kind zu bekommen, beträgt 
gerade einmal 15,6 Prozent.5l Genauso wenig kann die Pränataldiagnostik die Garan­
tie für ein gesundes Kind geben. Die meisten Behinderungen bei Neugeborenen ent-

132 stehen nach wie vor während der Schwangerschaft, der Geburt oder kurz danach. 6) 



Notwendigkeit einer feministischen Reflexion 
weiblicher Selbstbestimmung 

Vor dem Hintergrund der falschen Versprechung der Planbarkeit ist es naheliegend 
anzunehmen, dass Frauen „mit ihrem Körper einen gesellschaftlichen Versorgungs­
skandal reparieren" .7l Das Problem ist nur, dass sich viele Frauen selbst nicht als Opfer 
der Verhältnisse oder gar einer patriarchalen Unterdrückungstechnologie sehen; häufig 
ist sogar das Gegenteil der Fall. B) 

Was kann dann aber ein feministischer Begriff von Selbstbestimmung in Bezug auf 
Sexualität und Familienplanung bedeuten, wenn er möglicherweise nicht mehr 
alleine in Abgrenzung zu familiärer oder gesellschaftlicher Fremdbestimmung zu 
gewinnen ist? Dürfen partikulare Fraueninteressen aus feministischer Perspektive 
überhaupt in Frage gestellt werden? Ich meine, dass dies gar nicht zu vermeiden ist 
und dass die Frauenbewegung dies notwendigerweise auch schon immer getan hat. 
Zumindest sofern partikulare Fraueninteressen als Einwilligung in die eigene Unter­
drückung interpretiert wurden, waren sie schon immer Gegenstand feministischer 
Kritik. Christina Thürmer-Rohr, die den Begriff der Mittäterschaft von Frauen geprägt 
hat, hat zudem darauf hingewiesen, dass Frauen, die die ihnen zugewiesene gesell­
schaftliche Rolle oft nur zu bereitwillig ausfüllen, für die Geschlechterhierarchie und 
ihre sozialen und politischen Folgen mitverantwortlich sind (vgl. Thürmer-Rohr 
1991). 
Der Umgang mit dem Selbstbestimmungsbegriff ist jedenfalls sowohl in der Frauen­
bewegung als auch innerhalb der feministischen Theoriebildung differenzierter 
geworden.9

) In den gesellschaftlichen Debatten über Abtreibung und Geburtenkon­
trolle wurde von feministischer Seite für Frauen das Recht gefordert, an einem 
bestimmten Lebensweg nicht gehindert zu werden, wie beispielsweise Kinder zu 
bekommen oder aber auch ein Leben ohne Kinder zu wählen. An diesem durch die 
Ablehnung familiärer, gesellschaftlicher und staatlicher Fremdbestimmung von 
Frauen gewonnenen Begriff von Selbstbestimmung ist auch nach wie vor festzuhal­
ten, weil er keinen bestimmten Lebensweg für Frauen zur Norm erhebt. Damit ent­
spricht er der innerfeministischen Forderung nach Anerkennung unterschiedlicher 
Erfahrungen und Lebensentwürfe, die von Frauen mit Behinderungen, armen Frauen, 
schwarzen Frauen und Lesben innerhalb der Frauenbewegung erhoben wurde und 
sich in der theoretischen feministischen Diskussion weitgehend durchgesetzt hat. 
Daraus folgt allerdings kein Anspruch auf medizinisch-technische Hilfe zur Erfüllung 
des Wunsches nach einem eigenen, gesunden Kind. 

Die feministische „Lebensschutz"-Position 

Ein wichtiger Streitpunkt in der innerfeministischen Diskussion ist, ob es so etwas wie 
eine feministische Lebensschutz-Position geben darf, wie sie von einigen Feministin­
nen vertreten wird. Es besteht jedenfalls nicht notwendigerweise ein Widerspruch 
darin, von der Schutzwürdigkeit menschlicher Embryonen auszugehen und gleich­
zeitig am Recht der Frau auf Selbstbestimmung festzuhalten. Die Situation einer 
Schwangerschaft berührt in unvergleichlicher Weise die körperliche und psychische 
Integrität der Frau. Wenn eine Frau dazu gezwungen würde, eine ungewollte 
Schwangerschaft auszutragen, würde ihr Recht auf Selbstbestimmung und ihr Recht 
auf körperliche und psychische Integrität verletzt. 
Aus dieser Sicht wird ein Schwangerschaftskonflikt häufig als Konflikt zwischen zwei 
„Grundrechtsträgern" beschrieben. Weil dieser Konflikt nicht auf anderem Wege 133 



abwendbar ist, muss der Frau die selbstbestimmte Entscheidung über Abbruch oder 
Fortsetzung einer unerwünschten Schwangerschaft überlassen bleiben (vgl. Braun 
2001). 
Dies gilt auch, wenn der Grund für den Schwangerschaftsabbruch der Befund nach 
einer Pränataldiagnostik ist. Aus feministischer Sicht ist in Bezug auf die Pränataldi­
agnostik also nicht der eventuelle Schwangerschaftsabbruch das eigentliche Problem, 
sondern die Etablierung der vorgeburtlichen „Selektion" in der medizinischen Praxis. 
Diese ethisch problematische medizinische Praxis rechtlich aber ausschließlich über 
den Schwangerschaftsabbruch zu regeln, kann aus feministischer Perspektive nicht 
akzeptiert werden. Die gezielte Suche nach „Fehlbildungen" bei dem Ungeborenen 
als zentraler Bestandteil der regulären Schwangerschaftsvorsorge ohne dementspre­
chende therapeutische Möglichkeiten ist ein Ausdruck davon, dass der Abbruch der 
Schwangerschaft mit einem behinderten Kind erwartet wird. Diese gesellschaftliche 
Erwartung steht im Widerspruch zu einem Verständnis von Elternschaft als „Liebes­
beziehung", welches die Anerkennung des Kindes unabhängig von seinen Fähigkeiten 
voraussetzt (vgl. Haker 2001). 
Bei der Präimplantationsdiagnostik handelt es sich um eine völlig andere Situation. 
Die Frau ist zum Zeitpunkt der Entscheidung nicht schwanger und daher auch nicht 
unausweichlich in ihrem Recht auf körperliche und psychische Integrität betroffen. 
Die Präimplantationsdiagnostik setzt die künstliche Befruchtung von mehreren 
Embryonen voraus, welche nach genetischen Kriterien „selektiert werden", um eine 
Schwangerschaft mit einem „gesunden" Embryo herbeizuführen. Einen Anspruch 
auf eine derartige medizinisch-technische Hilfe zur Erfüllung des Wunsches nach 
einem genetisch eigenen, gesunden Kind, welcher gegen die Schutzwürdigkeit 
menschlicher Embryonen abgewogen werde müsste, gibt es nicht - mögen die 
Wünsche und Interessen der betroffenen Paare auch noch so drängend sein (vgl. 
Graumann 2002). 
Dazu kommt, dass die Präimplantationsdiagnostik bei einem eigentlich fruchtbaren 
Paar eine physisch und psychisch belastende In-vitro-Fertilisation voraussetzt. Dabei 
kann weder garantiert werden, dass die Frau tatsächlich ein Kind bekommt (der 
größte Teil der Frauen bleibt wegen der geringen Erfolgsraten der IVF trotz allem kin­
derlos), noch, dass das Kind gesund sein wird (die Gendiagnostik an embryonalen 
Zellen ist ausgesprochen unzuverlässig). Die Präimplantationsdiagnostik kann damit 
kaum als bessere Alternative im Vergleich zur Pränataldiagnostik gelten, wie sie 
immer verkauft wird (vgl. Kollek 2000). 

Die feministisch-gesellschaftspolitische Position 

Aber auch dann, wenn einem Embryo kein Anspruch auf Schutz seines Lebens 
zukommen sollte, wie andere Feministinnen meinen, sprechen gewichtige 
Argumente gegen die vorgeburtliche „Selektion". Die Pränataldiagnostik und die 
Präimplantationsdiagnostik dienen dazu, die Geburt von kranken oder behinderten 
Kindern zu verhindern; beide sind mit einer „Selektionsentscheidung" verbunden. 
Die Etablierung von Techniken in der medizinischen Praxis, die solche „Selektionsent­
scheidungen" ermöglichen, legitimiert sich dadurch, dass ein Kind mit bestimmten 
Eigenschaften für belastend, unerwünscht oder auch „nicht lebenswert" gehalten 
wird. Durch die Möglichkeit, so die Geburt eines behinderten Kindes zu verhindern, 
verändern sich die sozialen Rollenerwartungen in Bezug auf die Familienplanung 
(Beck-Gemsheim 1991). Dies äußert sich auch in einem zunehmenden Perfektions­
druck, dem sich Mütter in spe ausgesetzt sehen. Für die Pränataldiagnostik ist dies 

134 medizinsoziologisch belegt (vgl. Nippert 1997). 



Durch die Einführung der Präimplantationsdiagnostik würde der gesellschaftliche 
Druck, nur makellose Babys zu gebären, eine neue Qualität erhalten. Aus feministi­
scher Sicht sind aber Entwicklungen neuer gesellschaftlicher Zwänge abzulehnen, 
weil sie die Möglichkeit einschränken, reflektierte, selbstbestimmte und damit verant­
wortliche Entscheidungen zu treffen. Dies gilt um so mehr im Zusammenhang mit 
diskriminierenden und ungerechten gesellschaftlichen Bedingungen für chronisch 
Kranke, Behinderte und deren Familien. Diese Perspektive wurde vor allem von 
behinderten Frauen in die feministische Diskussion eingebracht. 
Allerdings kann nicht behauptet werden, dass die individuelle Entscheidung einer 
Frau gegen ein behindertes Kind an sich ein diskriminierender Akt sei. Vielmehr ist 
das Zusammenspiel vieler individueller Entscheidungen, gesellschaftlicher Erwar­
tungshaltungen und damit verbundener „Lebenswertzuschreibungen" Ausdruck von 
Behindertenfeindlichkeit in der Gesellschaft, welche ihrerseits durch die Etablierung 
der vorgeburtlichen „Selektion" weiter befördert wird. 
Es ist zu befürchten, dass dieser gesellschaftliche Wertewandel zur Legitimierung 
einer zunehmenden Stigmatisierung, Diskriminierung und Entsolidarisierung von 
Behinderten und ihren Familien führt. Auch das ist aus feministischer Sicht nicht 
akzeptabel. 

Auf dem Weg zu einer neuen Sozialpflichtigkeit 
des weiblichen Körpers 

Auch gegen die Forschung an embryonalen Stammzellen spricht eine ganze Reihe 
von Gründen, selbst wenn die Schutzwürdigkeit menschlicher Embryonen außer 
Acht gelassen wird.10

) Mit der dieser Forschung würden fremde Interessen an 
Embryonen, die in vitro gezeugt wurden, Einzug in die Fortpflanzungsmedizin hal­
ten. Dadurch könnte nicht mehr gewährleistet werden, dass alleine die Erfüllung des 
Kinderwunsches eines Paares im Mittelpunkt des ärztlichen Interesses steht (vgl. 
Schneider 2001). 
Dies gilt in ganz besonderem Maße für das „therapeutische" Klonen. Man erhofft sich 
von diesem Ansatz der Stammzellforschung, Zell- und Gewebsersatztherapien zu 
entwickeln, die für jeden Patienten individuell zugeschnitten werden können. Hierfür 
wären unzählige von Frauen „gespendete" Eizellen notwendig, um geklonte Embryo­
nen zu erzeugen. Nicht nur für die Entwicklung derartiger Therapien, sondern auch 
in der eventuellen zukünftigen Anwendung würden für jeden einzelnen Patienten 
Schätzungen zufolge ca. 200-300 „gespendete" Eizellen benötigt. Dabei ist es aller­
dings offen, ob die therapeutischen Versprechungen jemals eingelöst werden können. 
Um Eizellen zu gewinnen, muss sich die Frau einer gesundheitlich belastenden und 
risikoreichen Prozedur unterziehen, die ausschließlich zur Erfüllung ihres eigenen 
Kinderwunsches gerechtfertigt werden kann. In den Ländern, in denen die Einzell­
spende heute praktiziert wird, sind „gespendete" Eizellen für die In-vitro-Fertilisation 
anderer unfruchtbarer Frauen schon Mangelware (vgl. Berg 2001). Wo die Tausenden 
von Eizellen für das „therapeutische" Klonen herkommen sollen, kann heute nie­
mand sagen. Denkbar ist, dass Frauen im Gegenzug zur Spende „ übriger" Eizellen die 
In-vitro-Fertilisation kostenlos oder günstiger angeboten wird. Derartige „shared egg 
cells" -Programme existieren heute teilweise schon, um Eizellen für Frauen zu bekom­
men, die keine eigenen haben. 
Zu befürchten ist aber, dass dies nicht reichen würde und andere Anreizsysteme 
geschaffen werden müssten, vermutlich um unterprivilegierte Frauen dazu zu brin-
gen, ihre Eizellen zu verkaufen. Denkbar ist aber auch, dass ein Druck auf Schwestern, 
Müttern oder Töchter entsteht, ihre Eizellen für die notwendige Therapie eines 135 
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Familienmitglieds zur Verfügung zu stellen. Die Folge des „therapeutischen" Klones 
wäre daher unausweichlich eine neue Sozialpflichtigkeit des weiblichen Körpers. 

Fazit: Zur Perspektive der feministischen Kritik 

Auch wenn sich die pauschale Ablehnung der Biomedizin und besonders der Fort­
pflanzungsmedizin faktisch überlebt hat, hat sich die feministische Kritik nicht 
erübrigt. Es ist nach wie vor richtig, dass die neuen Entwicklungen in der Biomedizin 
in besonderer Weise Frauen betreffen. Wird dieser Aspekt nicht von feministischer 
Seite stark gemacht, wird er ganz offensichtlich in bioethischen Diskussionen regel­
mäßig ignoriert. 
Dasselbe gilt für die gesellschaftlichen Folgen der neuen Techniken, besonders was 
die Auswirkungen auf das Geschlechterverhältnis, aber auch die Situation von weni­
ger privilegierten Frauen betrifft. Die feministische Kritik der Biomedizin ist heute 
jedenfalls wichtiger denn je, auch wenn sie vielleicht zahmer und leiser, dafür aber 
auch differenzierter als in den achtziger Jahren geworden ist. Ob sich aus der größeren 
Differenziertheit auch politische Stärke gewinnen lässt, wird sich in den anstehenden 
gesellschaftlichen Auseinandersetzungen über die neuen Entwicklungen zeigen 
müssen. 

Anmerkungen 

1) Diese Regelung wurde von feministischer Seite allerdings durchaus kritisch kommentiert. Vgl. Barbara Du­
den 1996. 

2) In den USA hat Shulamith Firestone (1970) schon damals die Gen- und Reproduktionstechniken als Beitrag 
zur Befreiung der Frau angesehen„. 

3) Vgl. die Beiträge in Bradish 1989. 
4) Dazu gehören beispielsweise das Netzwerk gegen Selektion durch Pränataldiagnostik, der Arbeitskreis Frau­

ensesundheit in Medizin Psychotherapie und Gesellschaft (AKF), die Feministischen Frauen Gesund­
heits-Zentren (FFGZ), der Bund Deutscher Hebammen (BbH) und das Weibernetz - Bundesnetzwerk von 
FrauenLesben und Mädchen mit Beeinträchtigungen. 

5) Angabe der „baby take home rate" (Geburten pro Behandlung) nach dem Deutschen IVF-Register 1999. 

6) Die meisten Behinderungen sind nicht genetisch bedingt und auch von den genetisch bedingten wird nur ein 
kleiner Teil bei der Routinefruchtwasseruntersuchung erfaspt, nämlich die mikroskopisch erkennbaren Chro­
mosomenanomalien wie aas Down-Syndrom. Für einen Überblick über den Sachstand der Präimplanta­
tionsdiagnostik vgl. Hennen, Petermann, Sauter 2000. 

7) Ulrike Haufe, Bremer Landesbeauftrage für Frauen zitiert nach Schindele 2001. 

8) Besonders deutlich zeigt dies die Lobby-Arbeit des Kinderwunsch e. V. www.kinderwunsch.de 
9) Unter feministischer Theorie verstehe ich die theoretische Reflexion auf die Praxis der Frauenbewegung. Da 

die feministische Theorie ein pluralistisches Unternehmen ist, das sich nicht auf eine einzelne Denktradition 
zurückführen lässt, scheint dies auch die einzig sinnvolle Begriffsbestimmung zu sein. Was sonst, außer dem 
Bez~g auf diese politische Praxis, sollte die verschiedenen theoretischen Ansätze im feministischen Diskurs 
vereinen? 

J 0) Es gibt verschiedene Ansätze der Stammzellforschung. Stammzellen sind noch nicht spezialisierte Zellen, die 
der Regeneration von Geweben dienen. Sie kommen natürlicherweise in geborenen Menschen vor. Die For­
schung mit „ adulten Stammzellen" greift auf diese zurück. Davon sind „ embryonale Stammzellen" zu unter­
scheiden. Auch die Zellen früher Embryonen sind noch nicht spezialisiert und können sich theoretisch zu al­
len verschiedenen Zelltypen des entwickelten Organismus spezialisieren. Deshalb wurden embryonale 
Stammzelllinien entwickelt, die sich im Labor zu Nerven-, Leber, Herzmuskel- oder anderen Zellen differen­
zieren sollen. Die embryonalen Zellen hierfiir stammen entweder von im Labor gezeugten oder von abgetrie­
benen Embryonen. Eine Sonderform der embryonalen Stammzellforschung ist das „ therapeutische Klonen": 
Dafiir werden Kerne von Körperzellen des Patienten in „ entkernte" Eizellen geschleust. Sofern sich daraus 
ein Embryo entwickelt, könnten aus diesem eine Stammzelllinie entwickelt werden. Man erhofft sich von die­
sem Ansatz, dass bei einer Zell- oder Gewebsersatztherapie Abstoßungsreaktionen vermieden werden könn­
ten. Allerdings müsste hier:fiir fiir jeden Patienten seine eigene Stammzelllinie entwickelt werden, was die Er­
zeugung einer großen Menge geklonter Embryonen mit sich bringen würde. 
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